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Faustregeln

Faustregel I: 

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Faustregel II:

Wer Rechte anderer verletzt, kann  
abgemahnt sowie auf Unterlassung, 
Schadensersatz, Vernichtung und Aus-
kunft (über Herkunft und Vertriebsweg)  
in Anspruch genommen werden!

Faustregel III:

Erst ältere Rechte recherchieren (bei 
Registrierungsstellen, privaten Anbietern, 
Rechtsanwälten, Verwertungsgesell- 
schaften), dann loslegen!

Los geht's
Ihr Raum für Ideen

Marke Unternehmenskennzeichen Urheberrecht Geschmacksmuster Patent Gebrauchsmuster

Schutzgegenstand Produktname, Unterneh-
mensname, Firmenlogo

Unternehmensname, Firmen-
name, Geschäftsname

Schrift- und Sprachwerke, 
Reden, Computerprogramme 
(Software) und Datenbanken, 
Musik, Bilder, Filme, Fotos, 
Zeichnungen, Pläne, Kar-
ten, Skizzen (Web-Sites im 
Einzelfall)

Design (Gestaltung, die  
bestimmt und geeignet ist, 
das geschmackliche Empfin-
den des Betrachters anzu-
sprechen)

• technische Gegenstände

• chemische Stoffe /  
Erzeugnisse

• technische / chemische 
Verfahren

• technische Gegenstände

• chemische Stoffe / 
Erzeugnisse

Wie entsteht der 
Schutz?

• durch Eintragung der 
Marke ins Markenregister,

• mittels Durchsetzung 
eines benutzten Zeichens 
im Verkehr (Verkehrs- 
geltung) oder

• aufgrund notorischer 
Bekanntheit einer Marke.

Mit Aufnahme der Geschäfts-
tätigkeit, dem Führen des 
Unternehmenskennzeichens 
(Briefbögen, Werbung, etc.)
è bei im Handelsregister 
einzutragenden Firmen:  
i. d. R. mit Eintragung im 
Handelsregister

Unmittelbar mit der  
Schaffung des Werkes

Durch Eintragung in das 
Geschmacksmusterregister

Patenterteilung Gebrauchsmustererteilung

Ansprechpartner für 
Registrierung und 
Recherche

Für deutsche Marke:  
Deutsches Patent- und  
Markenamt (DPMA); in  
München:  Zweibrückenstr. 12, 
80331 München:  
www.dpma.de
Für europäische Marke: 
Harmonisierungsamt für den 
Binnenmarkt (HABM),  
Spanien; www.oami.eu
Für internationale Marke: 
WIPO, Schweiz;  
www.wipo.int
Kostenloses IHK-Recherche-
angebot: Bibliothek der IHK 
München Tel.: 089 5116-1219

(–) 
da keine Eintragung oder 
Anmeldung erforderlich

Recherche:
Internet und z. B. 
www.handeslregister.org

(–) 
da keine Eintragung oder 
Anmeldung erforderlich

Deutsches Patent- und  
Markenamt (DPMA) in  
München:   
Zweibrückenstr. 12,  
80331 München: 
www.dpma.de
Kosten für Recherche durch 
Amt: 250 €.
Internationale Hinterlegung:
www.wipo.int
Europäische Hinterlegung:
www.oami.eu

Deutsches Patent- und Mar-
kenamt (DPMA); in München:  
Zweibrückenstr. 12, 80331 
München: www.dpma.de
Kosten für Recherche durch 
Amt: 250 €.
Internationale Anmeldung:
www.wipo.int
Europäische Anmeldung:
www.epo.org

Deutsches Patent- und  
Markenamt (DPMA) 
in München:   
Zweibrückenstr. 12,  
80331 München:  
www.dpma.de
Kosten für Recherche durch 
Amt: 250 €.

Regionale Reichweite 
des Schutzes?

Je nach Eintragung (bundes-, 
europa- oder weltweit)

In der Regel regional  
begrenzt (Tätigkeitsbereich)

weltweit Je nach Eintragung Je nach Eintragung Je nach Eintragung
Gebrauchsmusterschutz 
internat. sehr unterschiedlich

Schutzvoraus- 
setzungen

• Unterscheidungskraft 
(nicht nur rein beschrei-
bend),

• Möglichkeit der graphi-
schen Darstellung,

• kein Entgegenstehen von 
absoluten Schutzhinder-
nissen (keine Hoheitszei-
chen, kein Verstoß gegen 
gute Sitten).

• Unterscheidungskraft,

• Nutzung des Namens im 
geschäftlichen Verkehr.

• persönliche und geistige 
Schöpfung,

• konkrete Verkörperung 
oder Umsetzung,

• Gestaltungshöhe  
(bestimmtes Maß an  
Kreativität und  
Individualität).

Muster/Design muss in seiner 
Form- und / oder Farbgestal-
tung 

• neu sein (kein auch nur 
teilweise identisches Mu-
ster in EU oder D) und 

• eine Eigenart/Unterschei-
dungskraft (Kreativität 
ist nicht erforderlich!) 
aufweisen. Je mehr Ge-
schmacksmuster es bereits 
gibt, desto geringer muss 
Unterscheidungskraft sein.

• weltweite Neuheit,

• erfinderische Tätigkeit, 

• gewerbliche  
Anwendbarkeit.

• Neuheit (aus dem Stand 
der Technik noch nicht 
bekannt),

• erfinderischer Schritt,

• gewerbliche  
Anwendbarkeit.

Schutzdauer? 10 Jahre.
Verlängerung jeweils um 
weitere 10 Jahre möglich.

Solange im Geschäftsverkehr 
genutzt. Ende mit Löschung 
einer Gesellschaft aus dem 
Handelsregister oder Einstel-
lung der Geschäftstätigkeit. 

Bis 70 Jahre nach dem Tod 
des Urhebers. Bei Lichtbildern 
50 Jahre.

Maximal 25 Jahre ab An- 
meldetag. Schutzperiode 
jeweils 5 Jahre.

 Maximal 20 Jahre. Grundsätzlich 3 Jahre.  
Eine Verlängerung auf  
maximal 10 Jahre ist möglich.

Was kostet der (bun-
desweite) Schutz?*

(*Hinweis zu Kosten für 
europaweite & internationale 
Registrierungen erteilen je-
weilige Registrierungsämter)

• Anmeldegebühr: 290 € 
(elektronische Anmel-
dung), sonst 300 € für bis 
zu 3 Waren- oder Dienst-
leistungsklassen. Jede 
weitere Klasse 100 €. 

•  Verlängerungsgebühr: 
750 € für bis zu 3 Klassen, 
260 € für jede weitere 
Klasse.

Keine Gebühren, da kein 
Registrierungsverfahren

Keine Gebühren, da kein 
Registrierungsverfahren.

• Anmeldegebühr: 60 € 
(elektronische Anmel-
dung), sonst 70 € für die 
ersten 30 Monate. 

• 40 € für die Erstreckung 
auf 5 Jahre Schutz.

• Verlängerungsgebühr für 
jeweils weitere 5 Jahre 
dann ansteigend 90, 120, 
150 oder 180 €

• Die Anmeldung (Ertei-
lungsverfahren) 40 €, bei 
elektronischer Anmel-
dung, die bis zu zehn 
Patentansprüche enthält, 
darüber hinaus: 60 €. 

• Das anschließende  
Prüfungsverfahren:  
150 € bis zu 350 €. 

• Die ersten zwei Jahre sind 
kostenfrei. Dann ist eine 
ansteigende Jahresgebühr 
von 70 bis 1940 € zu 
zahlen.

• Die Anmeldung: 30 (bei 
elektronischer Anmel-
dung) bzw. 40 € (bei An-
meldung in Papierform)

• Die Grundschutzdau-
er von drei Jahren ist 
kostenfrei. 

• Für eine Verlängerung 
fällt eine steigende Jah-
resgebühr zwischen 210 
bis 530 € an.

Welche Handlungen 
sind für Dritte  
erlaubt?
Freistellungen

Benutzung des Markenna-
mens als Hinweis auf die 
Bestimmung einer Ware 
(Ersatzteil / Zubehörgeschäft) 
Beschreibung einer Dienst-
leistung.
Achtung: keine 
Logo-Nutzung!!

• Private Vervielfältigung, 

• Vervielfältigung/öffent-
liche Zugänglichmachung 
zugunsten allgemeiner 
Interessen (Information/
Bildung, z. B. Schulbibli-
othek),

• Zitatrecht unter Nennung 
der Quelle.

•  Private Handlungen,

•  Benutzung zu  
Versuchszwecken.  

• Private Handlungen,

• Benutzung zu  
Versuchszwecken.

• Private Handlungen,

• Benutzung zu  
Versuchszwecken.
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BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151
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erstauskünfte zu:
Arbeitsrecht 

Außergerichtliche Streitbeilegung | Mediation

Datenschutzrecht

Gesellschaftsrecht

Gewerbemietrecht

Recht der Werbung

Steuerrecht

Unternehmensnachfolge

Urheberrecht

Vertragsrecht

etc.
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